
   

Universitätsstadt Siegen, 17.03.2023 
         Siegen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung des Rates vom 22.02.2023 
 

 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
12. Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen und Kindertages-

pflege für den Zeitraum 01.08.2023 bis 31.07.2024 (Kindergartenjahr 2023/2024) 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zur 
Einschulung 

 
Vorlage Nr. VL 1217/2023  

 
Beschluss: 

Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt:  
1. den Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen und Kindertages-

pflege für den Zeitraum 01.08.2023 bis 31.07.2024 gemäß Anlage 1: Platzzahl nach 
Alter, Betreuungszeiten und Gruppentypen in Tageseinrichtungen für Kinder und Kin-
dertagespflege auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz), ein-
schließlich flexibler Angebote gemäß § 48 KiBiz und der Anwendung von § 55 (2) Ki-
Biz; 

2. die Anbahnung der notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung des Rechtsan-
spruchs für Kinder auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung bzw. in 
Kindertagespflege. Sofern für die Realisierung Baumaßnahmen erforderlich sind, wird 
die Verwaltung beauftragt dazu separate Beschlussvorlagen zu erarbeiten. 

3. Bis zur Meldung der Planungszahlen an das Landesjugendamt (Stichtag 15.03.2023) 
können kleinere Abweichungen durch zwischenzeitliche Änderungen von Bedarfsla-
gen bei der Betreuung einzelner Kinder durch die Verwaltung des Jugendamtes und 
Tageseinrichtungen in Siegen abgestimmt werden. 

 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 1 Enthaltung(en) 
 21. Rat 22.02.2023 
 
 
 




